
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 01.07.2022

Beschluss

öffentliche Sitzung vom 30.06.2022

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 9.6
Ernennung desstädtischen Jagdbeauftragten und Berufung in das Beamtenverhältnis als
Ehrenbeamter-
Vorlage: BV-StRQ/025/22

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt, Herrn Christian Stuy zum

Jagdschutzbeauftragten der Welterbestadt Quedlinburg unter Berufung in das
Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von 3 Jahren mit Wirkung vom 01.07.2022 zu ernennen.

ungeändert beschlossen

Ja 27 NeinO Enthaltung 1 Mitwirkungsverbot 0

Der Beschlusstritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.
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